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Wer erhält Unterhaltsvorschuss?
Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

sind Unterhaltsvorschussleistungen oder Unterhaltsaus-

fallleistungen.

Diese erhält ein Kind, wenn es

y in Deutschland einen Wohnsitz oder seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat und

y hier bei einem allein erziehenden Elternteil lebt und

y von dem anderen Elternteil nicht oder nur teilweise 

oder nicht regelmäßig Unterhalt in Höhe des maß-

geblichen Regelbetrages nach der Regelbetrag-Verord-

nung erhält und

y das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Ausländischen Kindern werden Unterhaltsvorschussleis-

tungen gezahlt, wenn sie eine gültige Niederlassungser-

laubnis oder Aufenthaltserlaubnis zu bestimmten Zwe-

cken besitzen (vor dem 1. Januar 2005 erteilte Aufent-

haltsberechtigungen sowie unbefristete Aufenthaltser-

laubnisse gelten weiter als Niederlassungserlaubnis). Dies

gilt nicht für Staatsangehörige der Europäischen Union

sowie des Europäischen Wirtschaftsraumes.

Informationen
zum Unterhalts-
vorschuss

I.
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Kein Unterhaltsvorschuss wird Kindern von Alleinerzie-

henden gezahlt, die von ihren im Ausland ansässigen

Arbeitgebern für eine vorübergehende Tätigkeit nach

Deutschland entsandt worden sind.

Das Kind und der allein erziehende Elternteil müssen in

einem Haushalt zusammenleben. Dies muss aber nicht

der eigene Haushalt des Elternteils sein. Die Vorausset-

zung ist z. B. auch erfüllt, wenn Elternteil und Kind im

Haushalt der Großeltern zusammenleben. Der Elternteil

ist nicht allein erziehend, wenn er verheiratet ist und

nicht dauernd getrennt lebt oder wenn er unverheiratet

mit dem anderen Elternteil zusammenlebt.

Wie hoch ist der Unterhaltsvorschuss?
Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich wie der

Unterhalt nach den für die betreffende Altersstufe festge-

legten Regelbeträgen in der Regelbetrag-Verordnung.

Nach Abzug des halben Erstkindergeldes ergeben sich ab

1. Juli 2005 folgende Unterhaltsvorschussbeträge:

In den alten Bundesländern:

y für Kinder bis unter 6 Jahren 127 € monatlich;

y für ältere Kinder bis unter 12 Jahren 170 € monatlich.

In den neuen Bundesländern:

y für Kinder bis unter 6 Jahren 111 € monatlich;

y für ältere Kinder bis unter 12 Jahren 151 € monatlich.

Die für die Unterhaltsvorschussleistung maßgeblichen

Regelbeträge in den neuen Ländern werden weiter

schrittweise an die im alten Bundesgebiet geltenden 

Sätze angeglichen. 

Unterhaltsvorschuss



9Unterhaltsvorschuss

Von den genannten Unterhaltsvorschussbeträgen werden

abgezogen:

y Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils oder

die Waisenbezüge, die das Kind nach dessen Tod

oder nach dem Tod eines Stiefelternteils erhält.

Nicht abgezogen werden sonstige Einkünfte des Kindes

und das Einkommen des allein erziehenden Elternteils.

Wie lange wird der Unterhaltsvorschuss
gezahlt?

Die Unterhaltsvorschussleistung wird insgesamt längstens

für 72 Monate gezahlt. Die Zahlung endet spätestens,

wenn Ihr Kind 12 Jahre alt wird. Das gilt auch dann,

wenn die Unterhaltsleistung noch nicht volle 72 Monate

gezahlt worden ist.

Kann Unterhaltsvorschussleistung
auch rückwirkend gezahlt werden?

Die Unterhaltsvorschussleistung kann rückwirkend

auch für den Monat vor dem Eingang des Antrags bei 

der Unterhaltsvorschuss-Stelle gezahlt werden, wenn die

gesetzlichen Voraussetzungen bereits in dieser Zeit erfüllt

waren. Dazu gehört auch, dass es nicht an zumutbaren

Bemühungen Ihrerseits gefehlt hat, den unterhaltspflich-

tigen anderen Elternteil zu Unterhaltszahlungen zu ver-

anlassen.
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Wann ist der Anspruch ausgeschlossen?
Der Anspruch auf die Unterhaltsvorschussleistung ist aus-

geschlossen, wenn

y Sie sich weigern, über den zahlungspflichtigen

Elternteil Auskünfte zu erteilen,

y Sie sich weigern, bei der Feststellung der Vaterschaft 

oder des Aufenthalts des anderen Elternteils mitzu-

wirken, oder

y Sie verheiratet sind und von Ihrem Ehegatten nicht 

dauernd getrennt leben oder

y Sie – ob verheiratet oder nicht – mit dem anderen 

Elternteil zusammenleben,

y der andere Elternteil Unterhalt mindestens in Höhe 

des maßgeblichen Regelbetrages geleistet hat. Dabei 

wird jede Unterhaltszahlung bis zur Höhe des Regelbe-

trages auf den Monat angerechnet, in dem sie erfolgt ist.

Was müssen Sie tun, um Unterhaltsvorschuss
zu erhalten?

Die Leistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

(UVG) müssen Sie schriftlich beantragen. Ein münd-

licher Antrag (z. B. durch Telefonanruf) genügt nicht. Der

Antrag ist von Ihnen bei der zuständigen Unterhaltsvor-

schuss-Stelle – in der Regel beim zuständigen Jugendamt

– zu stellen. Das ist das Jugendamt, in dessen Bezirk Ihr

Kind lebt. Das Antragsformular und das UVG-Merkblatt

erhalten Sie bei der Stadt-, Gemeinde- oder Kreisverwal-

tung. Das Jugendamt hilft Ihnen auf Wunsch beim Aus-

füllen des Antrags.

Wie wird der Unterhaltsvorschuss gezahlt?
Der Unterhaltsvorschuss wird kalendermonatlich im Vo-

raus gezahlt. Eine weiter gehende Vorauszahlung ist

Unterhaltsvorschuss
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nicht möglich. Besteht der Unterhaltsanspruch Ihres Kin-

des nicht für den ganzen Monat, so wird die Unterhalts-

vorschussleistung anteilig berechnet.

Wie erfahren Sie von der Entscheidung?
Auf Ihren Antrag erhalten Sie schriftlichen Bescheid. 
Darin wird Ihnen mitgeteilt, ob

y dem Antrag in vollem Umfang entsprochen wird oder

y dem Antrag nicht oder nicht in vollem Umfang ent-

sprochen werden kann oder

y der Unterhaltsvorschuss herabgesetzt oder die Zahlung

ganz eingestellt werden muss.

Aus dem Bescheid können Sie entnehmen,

y für welches Kind die Leistung bestimmt ist,

y wie hoch die monatliche Leistung ist,

y für welchen Zeitraum sie bewilligt wird und

y welche Beträge gegebenenfalls angerechnet werden.

Was können Sie gegen eine Entscheidung tun?
Wird dem Antrag nicht oder nicht voll entsprochen, kön-

nen Sie gegen die Entscheidung Widerspruch einlegen.

Der Widerspruch bewirkt, dass die Entscheidung von

einer besonderen Stelle nochmals überprüft wird. Den

Widerspruch müssen Sie innerhalb eines Monats nach

Bekanntgabe der Entscheidung bei der Unterhaltsvor-

schuss-Stelle (Jugendamt) einlegen. Sie können ihn schrift-

lich einreichen oder in der Unterhaltsvorschuss-Stelle 

persönlich zur Niederschrift erklären.

Kann Ihrem Widerspruch nicht abgeholfen werden,

erhalten Sie einen Widerspruchsbescheid, gegen den Sie

Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben können.



12 Unterhaltsvorschuss

In welchen Fällen muss der Unterhalts-
vorschuss zurückgezahlt werden?

Hat das Kind zu Unrecht Unterhaltsvorschuss erhalten,

müssen Sie den Betrag ersetzen, wenn und soweit Sie

y die Überzahlung verursacht haben durch

– vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche oder unvoll-

ständige Angaben oder

– nicht rechtzeitige Anzeige einer Veränderung in 

den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich 

sind (s. nächster Abschnitt), oder

y wussten oder zumindest wissen mussten, dass dem 

Kind der Unterhaltsvorschuss nicht oder nicht in der 

gezahlten Höhe zustand.

Das Kind muss den Unterhaltsvorschuss zurückzahlen,

wenn es nach Antragstellung

y von dem anderen Elternteil in einem Monat Unterhalt

erhalten hat, der auf den in demselben Monat gezahl-

ten Unterhaltsvorschuss nicht angerechnet wurde, oder

y Waisenbezüge erhalten hat, die bei der Berechnung

der Höhe des Unterhaltsvorschusses hätten angerech-

net werden müssen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie
Unterhaltsvorschuss beantragt haben?

Schon ab Antragstellung und für die gesamte Zeit des

Leistungsbezugs müssen Sie der Unterhaltsvorschuss-

Stelle unverzüglich alle Änderungen in den

Verhältnissen mitteilen, die für den Anspruch von

Bedeutung sein können oder über die Sie im Zusam-

menhang mit dem Unterhaltsvorschussgesetz

Erklärungen abgegeben haben. Mitteilungen an andere

Behörden (z. B. an die Gemeindeverwaltung oder das

Einwohnermeldeamt) genügen nicht.
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Das Jugendamt müssen Sie insbesondere sofort benach-

richtigen, wenn

y das Kind nicht mehr bei Ihnen lebt,

y Sie heiraten oder mit dem anderen Elternteil 

zusammenziehen,

y Sie umziehen,

y Ihnen der bisher unbekannte Aufenthalt des 

anderen Elternteils bekannt wird,

y der andere Elternteil regelmäßig Unterhalt für das  

Kind zahlen will oder bereits zahlt,

y der andere Elternteil gestorben ist.

Wenn Sie dieser Anzeigepflicht nicht nachkommen, sind

Sie zum Ersatz der zu viel gezahlten Unterhaltsvorschuss-

leistung verpflichtet. Daneben kann die vorsätzliche oder

fahrlässige Verletzung dieser Anzeigepflicht mit Bußgeld

geahndet werden.

Wann wird der Anspruch auf Unterhalts-
vorschuss überprüft?

Die Unterhaltsvorschuss-Stelle muss in bestimmten Ab-

ständen prüfen, ob die Voraussetzungen für den An-

spruch auf Unterhaltsvorschuss noch vorliegen. 

So ist z. B. zu prüfen, ob

y Sie mit dem anderen Elternteil des Kindes 

zusammenleben,

y Sie geheiratet haben,

y das Kind noch in Ihrem Haushalt lebt und

y Sie mit dem Kind in einen anderen Jugendamts-

bezirk verzogen sind.

Um diese Überprüfungen zu ermöglichen, werden Sie 

vom Jugendamt aufgefordert, entsprechende Fragen zu

beantworten und Unterlagen vorzulegen.
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Muss der andere Elternteil jetzt 
keinen Unterhalt zahlen?

Der andere (barunterhaltspflichtige) Elternteil soll nicht

entlastet werden, wenn der Staat dem Kind Unterhalts-

vorschuss zahlt. Daher gehen etwaige Unterhaltsan- 

sprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil in Höhe

des Unterhaltsvorschusses auf das Land über, das diese

Ansprüche geltend macht und gegebenenfalls einklagt

und vollstreckt.

Der andere Elternteil wird sofort über die Bewilligung des

Unterhaltsvorschusses informiert und zur Zahlung bzw.

zur Auskunft über seine Einkommensverhältnisse aufge-

fordert.

Wenn der Staat den vorausgeleisteten Unterhalt bei dem

anderen Elternteil zurückholt, hat dies auch für Sie und

Ihr Kind große praktische Bedeutung. Setzt der Staat näm-

lich seinen Anspruch erfolgreich durch, ist es durch die

Klärung der Rechtslage leichter, auch dann regelmäßig

Unterhalt für das Kind vom Zahlungspflichtigen zu be-

kommen, wenn nach spätestens 6 Jahren oder bei Er-

reichen der Altersgrenze kein Unterhaltsvorschuss mehr

geleistet wird.

Wie wirkt sich der Unterhaltsvorschuss
auf andere Sozialleistungen aus?

Die Unterhaltsvorschussleistung nach dem Unterhaltsvor-

schussgesetz gehört zu den Mitteln, die den Lebensunter-

halt des Kindes decken sollen. Diese Leistung schließt

den Anspruch des Kindes auf Sozialgeld oder Sozialhilfe

nicht aus. Sie wird aber als vorrangige Sozialleistung auf

die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach

dem SGB II oder SGB XII angerechnet. Soweit der not-
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wendige Lebensunterhalt durch den Unterhaltsvorschuss

nicht vollständig gedeckt wird, kommen Sozialgeld oder

Sozialhilfe in Betracht.

Wer hilft Ihrem Kind bei weiter gehenden
Unterhaltsansprüchen?

Wenn Sie weiter gehende Unterhaltsansprüche des Kin-

des gegen den anderen Elternteil geltend machen wollen,

können Sie vom zuständigen Jugendamt Beratung und

Unterstützung erhalten. Wenn Ihnen die alleinige elter- 

liche Sorge für das Kind zusteht, können Sie durch einen

schriftlichen Antrag beim Jugendamt die Beistandschaft

des Jugendamtes herbeiführen. Das Jugendamt über-

nimmt dann für das Kind die Geltendmachung und

Durchsetzung der Unterhaltsansprüche.
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Bundes-

stiftung

„Mutter 

und Kind“

Hilfen für Alleinerziehende

Hilfen aus der Bundesstiftung
„Mutter und Kind“

Die Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des

ungeborenen Lebens“ bietet werdenden Müttern in

finanziellen Notsituationen unbürokratische Hilfen 

an, die die Leistungen einzelner Länder, der Kirchen

und privater Träger ergänzen. Schwangere können

sich an alle Beratungsstellen der hier tätigen Einrich-

tungen wenden. Die Adressen dieser Stellen sind bei

den Wohlfahrtsverbänden, bei der Stadtverwaltung

(z. B. Sozial- und Jugendamt) oder den Gesundheits-

ämtern erhältlich.

Entlastungen bei der Einkommensteuer
y Steuerliche Freibeträge für Kinder, alternativ zum Kin-

dergeld (s.u.)

y Entlastungsbetrag für Alleinerziehende in Höhe von

1.308 €, berücksichtigt in der Steuerklasse II

y Absetzbarkeit erwerbsbedingter Kinderbetreuungskos-

ten bis zu einer Höhe von 750 €, soweit die nachge-

wiesenen Kosten 774 € übersteigen

y Begünstigung bei Inanspruchnahme von haushaltsna-

hen Dienstleistungen sowie bei Beschäftigung von Per-

sonen im Haushalt, z. B. für Kinderbetreuung, Pflege,

Haushaltstätigkeiten (nach Einzelnachweis)

II.
Weitere Hilfen für 
Alleinerziehende



17

Steuerliche

Entlastungen

Kindergeld

Hilfen für Alleinerziehende

Nähere Auskünfte erteilt  das Finanzamt.

Informationen enthält die Broschüre

„Staatliche Hilfen für Familien“.

Sie ist erhältlich beim Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 53107 Bonn, bzw.

als Onlineversion im Internet unter 

www.staatliche-hilfen.de zu erreichen.

Das Kindergeld und der Kinderfreibetrag
Alleinerziehende haben in der Regel Anspruch auf Kin-

dergeld (154 € für das 1., 2. und 3. Kind und 179 € für

jedes weitere Kind) oder alternativ auf den steuerlichen

Kinderfreibetrag und den Betreuungs-, Erziehungs- oder

Ausbildungsbedarf, wenn die gebotene steuerliche Frei-

stellung eines Einkommensbetrages in Höhe des Exis-

tenzminimums eines Kindes durch das Kindergeld nicht

in vollem Umfang bewirkt wird. Zahlt der unterhalts-

pflichtige Elternteil keinen Unterhalt, kann die ihm zuste-

hende Freibetragshälfte auf den allein erziehenden

Elternteil übertragen werden. Der Kinderfreibetrag

beläuft sich für jeden Elternteil auf 152 € monatlich

(1.824 € jährlich), zusammen 304 € monatlich (3.648 €

jährlich). Der Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungs-

bedarf beläuft sich für jedes Kind auf 1.080 € jährlich für

jeden Elternteil, zusammen 2.160 €.

Informationen enthält das Merkblatt zum

Kindergeld.

Es ist bei der Bundesagentur für Arbeit, 

90327 Nürnberg, oder dem Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend,

53107 Bonn, erhältlich.
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Erziehungs-

geld,

Elternzeit 

Hilfen für Alleinerziehende

Erziehungsgeld und Elternzeit
Das Erziehungsgeld beträgt maximal 300€ je Kind. Der

Anspruch besteht vom Tag der Geburt des Kindes an. Das

Erziehungsgeld kann bis zum 24. Lebensmonat des Kindes

gezahlt werden. Eine Alternative ist das Budget-Angebot:

monatlich maximal 450€ bis zum 1. Geburtstag des Kin-

des. Erziehungsgeld wird einkommensabhängig gezahlt.

Dabei gelten während der ersten 6 Lebensmonate und ab

dem 7. Lebensmonat des Kindes unterschiedliche Einkom-

mensgrenzen. Das Erziehungsgeld wird nicht auf die Sozi-

alhilfe angerechnet.

Elternzeit kann bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

des Kindes genommen werden, mit Zustimmung des Arbeit-

gebers ist auch 1 Jahr bis zum 8. Geburtstag des Kindes

übertragbar. Während der Elternzeit ist eine Teilzeitbeschäf-

tigung bis zu 30 Wochenstunden zulässig. Bei einer gemein-

samen Elternzeit können die Eltern bis zu 60 Wochenstun-

den arbeiten. Außerdem besteht während der Elternzeit ein

grundsätzlicher Anspruch auf Teilzeitarbeit. In Fällen beson-

derer Härte können Alleinerziehende auch Erziehungsgeld

erhalten, wenn sie eine umfangreichere Erwerbstätigkeit

ausüben: Es kommt darauf an, ob die Antragstellerin oder

der Antragsteller mit dem Kind auf sich allein gestellt ist

und ohne eine über die zulässige Regelgrenze von 30 Wo-

chenstunden hinausgehende Erwerbstätigkeit die wirtschaft-

liche Existenz der Familie erheblich gefährdet wäre.

Voraussetzung ist in jedem Fall, dass das Kind im Haushalt

der Antragstellerin oder des Antragstellers lebt und die Be-

treuung des Kindes über Tag gewährleistet ist.

Weitere Informationen enthält die Broschüre

„Erziehungsgeld, Elternzeit“. Sie ist erhältlich beim

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend, 53107 Bonn.
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Die Sozialhilfe nach dem 
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kann das Kind Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-

gesetz nicht erhalten, weil es die Altersgrenze überschritten

oder die Höchstleistungsdauer erreicht hat, und kann der

allein erziehende Elternteil, der nicht leistungsberechtigt

nach dem SGB II ist, den ausfallenden Unterhalt nicht aus

eigenem Einkommen und Vermögen aufbringen, kommen

für das Kind Leistungen nach dem SGB XII in Betracht. Der

besonderen Situation Alleinerziehender wird mit einem

Mehrbedarfszuschlag Rechnung getragen. Auch bei Bezug

von Unterhaltsvorschuss kann ergänzende Sozialhilfe in

Betracht kommen, soweit noch ein Bedarf besteht. Informa-

tionen erteilen die Sozialämter.

Informationen enthält auch die Broschüre

„Sozialhilfe mit Grundsicherung im Alter und

bei Erwerbsminderung“.

Die Arbeitslosengeld II nach dem 
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

Zum 1. Januar 2005 ist die neue Grundsicherung für

Arbeitsuchende (SGB II) in Kraft getreten, die das Neben-

einander von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbs-

fähige beendet. Alleinerziehende, die erwerbsfähig sind

und bisher Sozialhilfe bezogen haben, erhalten nun Leis-

tungen der neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Auch Alleinerziehende, die wegen der Kinderbetreuung

momentan keine Arbeit aufnehmen können, erhalten

beim Vorliegen der Voraussetzungen Arbeitslosengeld II.

Zu beachten sind allerdings die Bestimmungen zur Zumut-

barkeit einer Arbeitsaufnahme im SGB II.
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Zur Sicherung des Lebensunterhalts wird auch im Rah-

men der Grundsicherung für Arbeitsuchende ein Mehrbe-

darf für Alleinerziehende gewährt.

Informationen enthält auch die Broschüre

„Hartz IV – Menschen in Arbeit bringen“.

Sie ist erhältlich beim Bundesministerium für Wirtschaft

und Arbeit, Postfach 30 02 65, 53182 Bonn.

„Der Kinderzuschlag“
Ab 2005 können Eltern, die mit ihrem Einkommen oder Ver-

mögen zwar ihren eigenen Unterhalt sicherstellen können,

nicht aber den Unterhalt für ihre Kinder, einen Kinderzu-

schlag für diese erhalten. Durch den Kinderzuschlag wird ver-

hindert, dass Eltern allein wegen des Unterhalts der Kinder

Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Leistungen beantragen müssen.

Der Zuschlag kann bis zu 140 € pro Monat pro Kind betragen.

Er wird bei der örtlichen Familienkasse beantragt.

Informationen enthält das Merkblatt

„Kinderzuschlag“.

Es ist erhältlich bei der Bundesagentur für Arbeit, 

90327 Nürnberg, oder dem Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 53107 Bonn.

Der Anspruch auf Krankengeld
nach dem Fünften Sozialgesetzbuch
bei Erkrankung des Kindes 
– Gesetzliche Krankenversicherung –

Anspruch auf Krankengeld besteht für allein erziehende

Versicherte für jedes Kind, das das 12. Lebensjahr noch

nicht vollendet hat, in jedem Kalenderjahr längstens für 

20 Arbeitstage.

Informationen hierzu erteilen die Krankenkassen.

Arbeitslosen-

geld II

Kinderzu-

schlag

Freistellung

bei

Krankheit

des Kindes
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BAföG

Die Ausbildungsförderung nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

In der Regel ist für die Antragstellung zuständig: für

Schüler das Amt für Ausbildungsförderung der Stadt-/

Kreisverwaltung am Wohnort der Eltern und für Studie-

rende das Studentenwerk der Hochschule, an der die 

Studierenden immatrikuliert sind. Dort sind Informatio-

nen und Anträge erhältlich.

Informationen hierzu enthält außerdem die

BAföG-Broschüre.

Sie ist erhältlich beim Bundesministerium für Bildung

und Forschung, Postfach 30 02 35, 53182 Bonn, bzw. als 

Onlineversion im Internet unter www.bmbf.de

Die Kinder- und Jugendhilfe nach
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz enthält ein breites

Spektrum von allgemeinen Förderungsangeboten und 

individuellen Erziehungshilfen. Sie werden von freien

Trägern (Wohlfahrtsverbänden, Jugendverbänden,

Elterninitiativen, Selbsthilfegruppen) und von den örtli-

chen Jugendämtern (Kreis, kreisfreie Stadt, kreisange-

hörige Gemeinde) erbracht. Hier sind folgende Leistun-

gen zu nennen:

y Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und 

Scheidung,

y Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der 

Personensorge einschließlich der Geltendmachung von

Unterhaltsansprüchen des Kindes oder des Jugendlichen,

y Unterbringung von Müttern und Kindern in 

Mutter-Kind-Einrichtungen,

y Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsitua-

tionen,
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y Schaffung eines Rechtsanspruchs auf einen Kinder-

gartenplatz, Tagesbetreuung für Kinder anderer

Altersgruppen z.B. in Krippen und Horten und in 

Tagespflege.

Informationen enthält die Broschüre 

„Kinder-  und Jugendhilfegesetz“.

Sie ist erhältlich beim Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

53107 Bonn.

Die Beistandschaft 
nach dem Beistandschaftsgesetz

Nach dem Inkrafttreten des Beistandschaftsgesetzes 

am 1. Juli 1998 kann jeder Elternteil, der allein sorgebe-

rechtigt ist, beim Jugendamt zur Geltendmachung von

Unterhaltsansprüchen des Kindes eine Beistandschaft

beantragen. Sie umfasst neben Beratung und Unterstüt-

zung auch die Vertretung des Kindes im Prozess.

Informationen enthält die Broschüre

„Die Beistandschaft“.

Die überarbeitete Broschüre ist erhältlich beim 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend, 53107 Bonn, bzw. als Onlineversion im Internet

unter www.bmfsfj.de.

Ehe- und Familienrecht
Wer sein Kind allein erzieht, hat oft Fragen zu den recht-

lichen Folgen von Trennung und Scheidung, insbeson-

dere auch zum Unterhaltsrecht.

Beratungs-

und

Erziehungs-

hilfen
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Das Eherecht

Das neue

Kindschafts-

recht

Informationen enthält die Broschüre 

„Das Eherecht“.

Sie ist erhältlich bei der GVP – Gemeinnützige 

Werkstätten Bonn, Maarstraße 98a, 53227 Bonn.

Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe
Wenn Sie Ihr Kind allein erziehen und von dem anderen

Elternteil für das Kind keinen oder nur unzureichend

Unterhalt erhalten, kann es sein, dass Sie Ihre Rechte und

die des Kindes notfalls gerichtlich durchsetzen müssen.

Ob Ihnen dann kostenlose Rechtsberatung und Prozess-

kostenhilfe zusteht, ist gesetzlich geregelt.

Näheres zur Prozesskostenhilfe und zur Bera-

tungshilfe finden Sie in der Information

„Guter Rat ist nicht teuer“,  die Sie zum Down-

load auf der Homepage des Bundesministeriums

der Justiz unter www.bmj.bund.de/ratgeber

finden.

Das neue Kindschaftsrecht nach dem
Kindschaftsrechtsreformgesetz

Oft bestehen Fragen bei der Klärung der Abstammung

des Kindes, bei der elterlichen Sorge, beim Umgang und

zum Namen des Kindes. Diese Bereiche sind durch die

Kindschaftsrechtsreform neu geregelt worden.

Informationen enthält die Broschüre „Das neue

Kindschaftsrecht“.

Sie ist erhältlich bei der GVP – Gemeinnützige 

Werkstätten Bonn, Maarstraße 98a, 53227 Bonn.
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Gesetz zur Sicherung
des Unterhalts von
Kindern allein stehen-
der Mütter und Väter
durch Unterhaltsvor-
schüsse oder -ausfall-
leistungen (Unterhalts-
vorschussgesetz)
in der Fassung der
Bekanntmachung vom
2. Januar 2002
(BGBI. I S. 2, 615), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 30. Juli 2004
(BGBI. I S. 1950)

§ 1
Berechtigte
(1) Anspruch auf Unterhalts-
vorschuss oder -ausfallleistung
nach diesem Gesetz (Unter-
haltsleistung) hat, wer
1.das zwölfte Lebensjahr noch

nicht vollendet hat,
2. im Geltungsbereich dieses

Gesetzes bei einem seiner
Elternteile lebt, der ledig, ver-
witwet oder geschieden ist
oder von seinem Ehegatten
dauernd getrennt lebt, und

3.nicht oder nicht regelmäßig
a) Unterhalt von dem ande-

ren Elternteil oder,
b)wenn dieser oder ein Stief-

elternteil gestorben ist,
Waisenbezüge mindestens
in der in § 2 Abs. 1 und 2
bezeichneten Höhe erhält.

(2) Ein Elternteil, bei dem das
Kind lebt, gilt als dauernd
getrennt lebend im Sinne des
Absatzes 1 Nr. 2, wenn im Ver-
hältnis zum Ehegatten oder
Lebenspartner ein Getrenntle-
ben im Sinne des § 1567 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs vor-
liegt oder wenn sein Ehegatte
oder Lebenspartner wegen
Krankheit oder Behinderung
oder aufgrund gerichtlicher
Anordnung für voraussichtlich
wenigstens sechs Monate in
einer Anstalt untergebracht ist. 

Text des 
Unterhaltsvor-
schussgesetzes

III. 
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(2a) Ein Ausländer hat einen
Anspruch nach diesem Gesetz
nur, wenn er oder der in
Absatz 1 Nr. 2 bezeichnete
Elternteil im Besitz
1. einer Niederlassungserlaubnis,
2.einer Aufenthaltserlaubnis

zum Zwecke der Erwerbs-
tätigkeit,

3. einer Aufenthaltserlaubnis
nach § 25 Abs. 1 und 2, den
§§ 31, 37, 38 des Aufenthalts-
gesetzes oder

4. einer Aufenthaltserlaubnis
zum Zwecke des Familien-
nachzugs zu einem Deut-
schen oder zu einer von den
Nummern 1 bis 3 erfassten
Person ist.

Abweichend von Satz 1 besteht
der Anspruch für Angehörige
eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union oder eines
anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum mit
Beginn des Aufenthaltsrechts.
Auch bei Besitz einer Aufent-
haltserlaubnis hat ein Auslän-
der keinen Anspruch auf Unter-
haltsleistung nach diesem
Gesetz, wenn der in Absatz 1
Nr. 2 bezeichnete Elternteil ein
Saisonarbeitnehmer, ein Werk-
vertragsarbeitnehmer oder ein
Arbeitnehmer ist, der zur vorü-
bergehenden Dienstleistung
nach Deutschland entsandt ist.

(3) Anspruch auf Unterhalts-
leistung nach diesem Gesetz
besteht nicht, wenn der in
Absatz 1 Nr. 2 bezeichnete

Elternteil mit dem anderen
Elternteil zusammenlebt oder
sich weigert, die Auskünfte, 
die zur Durchführung dieses
Gesetzes erforderlich sind, zu
erteilen oder bei der Feststel-
lung der Vaterschaft oder des
Aufenthalts des anderen Eltern-
teils mitzuwirken.

(4) Anspruch auf Unterhalts-
leistung nach diesem Gesetz
besteht nicht für Monate, für
die der andere Elternteil seine
Unterhaltspflicht gegenüber
dem Berechtigten durch 
Vorausleistung erfüllt hat.

§ 2
Umfang der Unterhaltsleis-
tung
(1) Die Unterhaltsleistung 
wird vorbehaltlich der Absätze
2 und 3 monatlich in Höhe der
für Kinder der ersten und
zweiten Altersstufe jeweils gel-
tenden Regelbeträge (§ 1 oder
§ 2 der Regelbetrag-Verord-
nung) gezahlt. Liegen die 
Voraussetzungen des § 1 Abs. 1
Nr. 1 bis 3, Abs. 2 bis 4 nur für
den Teil eines Monats vor, wird
die Unterhaltsleistung anteilig
gezahlt.

(2) Wenn der Elternteil, bei
dem der Berechtigte lebt, für
den Berechtigten Anspruch
auf volles Kindergeld nach
dem Einkommensteuergesetz
oder nach dem Bundeskinder-
geldgesetz in der jeweils gel-
tenden Fassung oder auf eine
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der in § 65 Abs. 1 des Einkom-
mensteuergesetzes oder § 4
Abs. 1 des Bundeskindergeld-
gesetzes bezeichneten Leistun-
gen hat, mindert sich die
Unterhaltsleistung um die
Hälfte des für ein erstes Kind
zu zahlenden Kindergeldes
nach § 66 des Einkommensteu-
ergesetzes oder § 6 des Bun-
deskindergeldgesetzes. Das-
selbe gilt, wenn ein Dritter mit
Ausnahme des anderen Eltern-
teils diesen Anspruch hat.

(3) Auf die sich nach den Ab-
sätzen 1 und 2 ergebende
Unterhaltsleistung werden fol-
gende in demselben Monat
erzielte Einkünfte des Berech-
tigten angerechnet:
1.Unterhaltszahlungen des

Elternteils, bei dem der
Berechtigte nicht lebt,

2.Waisenbezüge einschließlich
entsprechender Schadener-
satzleistungen, die wegen
des Todes des in Nummer 1
bezeichneten Elternteils oder
eines Stiefelternteils gezahlt
werden.

§ 3
Dauer der Unterhaltsleistung
Die Unterhaltsleistung wird
längstens für insgesamt 
72 Monate gezahlt.

§ 4
Beschränkte Rückwirkung
Die Unterhaltsleistung wird
rückwirkend längstens für den

letzten Monat vor dem Monat
gezahlt, in dem der Antrag
hierauf bei der zuständigen
Stelle oder bei einer der in 
§ 16 Abs. 2 Satz 1 des Ersten
Buches Sozialgesetzbuch
bezeichneten Stellen einge-
gangen ist; dies gilt nicht,
soweit es an zumutbaren
Bemühungen des Berech-
tigten gefehlt hat, den in 
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten
Elternteil zu Unterhaltszahlun-
gen zu veranlassen.

§ 5
Ersatz- und Rückzahlungs-
pflicht
(1) Haben die Voraussetzungen
für die Zahlung der Unterhalts-
leistung in dem Kalendermo-
nat, für den sie gezahlt wor-
den ist, nicht oder nicht durch-
gehend vorgelegen, so hat der
Elternteil, bei dem der Berech-
tigte lebt, oder der gesetzliche
Vertreter des Berechtigten den
geleisteten Betrag insoweit zu
ersetzen, als er
1.die Zahlung der Unterhalts-

leistung dadurch herbeige-
führt hat, dass er vorsätzlich
oder fahrlässig falsche oder
unvollständige Angaben
gemacht oder eine Anzeige
nach § 6 unterlassen hat,
oder

2.gewusst oder infolge Fahrläs-
sigkeit nicht gewusst hat,
dass die Voraussetzungen für
die Zahlung der Unterhalts-
leistung nicht erfüllt waren.

Unterhaltsvorschussgesetz
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(2) Haben die Voraussetzungen
für die Zahlung der Unterhalts-
leistung in dem Kalendermo-
nat, für den sie gezahlt wor-
den ist, nicht vorgelegen, weil
der Berechtigte nach Stellung
des Antrages auf Unterhalts-
leistung Einkommen im Sinne
des § 2 Abs. 3 erzielt hat, das
bei der Bewilligung der Unter-
haltsleistung nicht berücksich-
tigt worden ist, so hat der Be-
rechtigte insoweit den geleiste-
ten Betrag zurückzuzahlen.

§ 6
Auskunfts- und Anzeigepflicht
(1) Der Elternteil, bei dem der
Berechtigte nicht lebt, ist ver-
pflichtet, der zuständigen Stel-
le auf Verlangen die Auskünfte
zu erteilen, die zur Durchfüh-
rung dieses Gesetzes erforder-
lich sind.

(2) Der Arbeitgeber des in
Absatz 1 bezeichneten Eltern-
teils ist verpflichtet, der zustän-
digen Stelle auf Verlangen
über die Art und Dauer der
Beschäftigung, die Arbeits-
stätte und den Arbeitsverdienst
des in Absatz 1 bezeichneten
Elternteils Auskunft zu geben,
soweit die Durchführung die-
ses Gesetzes es erfordert. Versi-
cherungsunternehmen sind
auf Verlangen der zuständigen
Stellen zu Auskünften über
den Wohnort und über die
Höhe von Einkünften des in
Absatz 1 bezeichneten Eltern-

teils verpflichtet, soweit die
Durchführung dieses Gesetzes
es erfordert.

(3) Die nach den Absätzen 1
und 2 zur Erteilung einer Aus-
kunft Verpflichteten können
die Auskunft auf solche Fragen
verweigern, deren Beantwor-
tung sie selbst oder einen der
in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der
Zivilprozessordnung bezeich-
neten Angehörigen der Gefahr
strafgerichtlicher Verfolgung
oder eines Verfahrens nach
dem Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten aussetzen würde.

(4) Der Elternteil, bei dem der
Berechtigte lebt, und der ge-
setzliche Vertreter des Berech-
tigten sind verpflichtet, der
zuständigen Stelle die Änderun-
gen in den Verhältnissen, die
für die Leistung erheblich sind
oder über die im Zusammen-
hang mit der Leistung Erklä-
rungen abgegeben worden
sind, unverzüglich mitzuteilen.

(5) Die nach § 69 des Zehnten
Buches Sozialgesetzbuch zur
Auskunft befugten Sozialleis-
tungsträger und anderen Stel-
len sind verpflichtet, der zu-
ständigen Stelle auf Verlangen
Auskünfte über den Wohnort
und die Höhe der Einkünfte
des in Absatz 1 bezeichneten
Elternteils zu erteilen, soweit
die Durchführung dieses Ge-
setzes es erfordert.

Unterhaltsvorschussgesetz
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§ 7
Übergang von Ansprüchen
des Berechtigten
(1) Hat der Berechtigte für die
Zeit, für die ihm die Unter-
haltsleistung nach diesem
Gesetz gezahlt wird, einen
Unterhaltsanspruch gegen den
Elternteil, bei dem er nicht
lebt, oder einen Anspruch auf
eine sonstige Leistung, die bei
rechtzeitiger Gewährung nach
§ 2 Abs. 3 als Einkommen an-
zurechnen wäre, so geht dieser
Anspruch in Höhe der Unter-
haltsleistung nach diesem Ge-
setz zusammen mit dem unter-
haltsrechtlichen Auskunftsan-
spruch auf das Land über. 
Satz 1 gilt nicht, soweit ein
Erstattungsanspruch nach den 
§§ 102 bis 105 des Zehnten
Buches Sozialgesetzbuch be-
steht.

(2) Für die Vergangenheit kann
der in Absatz 1 bezeichnete
Elternteil nur von dem Zeit-
punkt an in Anspruch genom-
men werden, in dem
1.die Voraussetzungen des 

§ 1613 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches vorgelegen
haben oder

2.der in Absatz 1 bezeichnete
Elternteil von dem Antrag
auf Unterhaltsleistung
Kenntnis erhalten hat und 
er darüber belehrt worden 
ist, dass er für den geleiste-
ten Unterhalt nach diesem 
Gesetz in Anspruch ge-
nommen werden kann.

(3) Ansprüche nach Absatz 1
sind rechtzeitig und vollstän-
dig nach den Bestimmungen
des Haushaltsrechts durchzu-
setzen. Der Übergang eines
Unterhaltsanspruchs kann
nicht zum Nachteil des Unter-
haltsberechtigten geltend
gemacht werden, soweit dieser
für eine spätere Zeit, für die er
keine Unterhaltsleistung nach
diesem Gesetz erhalten hat
oder erhält, Unterhalt von dem
Unterhaltspflichtigen verlangt.

(4) Wenn die Unterhaltsleis-
tung voraussichtlich auf län-
gere Zeit gewährt werden
muss, kann das Land bis zur
Höhe der bisherigen monatli-
chen Aufwendungen auch 
auf künftige Leistungen kla-
gen. Das Land kann den auf
ihn übergegangenen Unter-
haltsanspruch im Einverneh-
men mit dem Unterhaltsleis-
tungsempfänger auf diesen zur
gerichtlichen Geltendmachung
rückübertragen und sich den
geltend gemachten Unterhalts-
anspruch abtreten lassen. Kos-
ten, mit denen der Unterhalts-
leistungsempfänger dadurch
selbst belastet wird, sind zu
übernehmen.

§ 8
Aufbringung der Mittel
(1) Geldleistungen, die nach
dem Gesetz zu zahlen sind,
werden zu einem Drittel vom
Bund, im Übrigen von den 
Ländern getragen. Eine ange-

Unterhaltsvorschussgesetz
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messene Aufteilung der nicht
vom Bund zu zahlenden Geld-
leistungen auf Länder und
Gemeinden liegt in der Befug-
nis der Länder.

(2) Die nach § 7 eingezogenen
Beträge führen die Länder zu
einem Drittel an den Bund ab.

§ 9
Verfahren und Zahlungsweise
(1) Über die Zahlung der Un-
terhaltsleistung wird auf
schriftlichen Antrag des Eltern-
teils, bei dem der Berechtigte
lebt, oder des gesetzlichen Ver-
treters des Berechtigten ent-
schieden. Der Antrag soll an
die durch Landesrecht be-
stimmte Stelle, in deren Bezirk
der Berechtigte seinen Wohn-
sitz hat (zuständige Stelle),
gerichtet werden.

(2) Die Entscheidung ist dem
Antragsteller schriftlich mitzu-
teilen. In dem Bescheid sind die
nach § 2 Abs. 2 und 3 ange-
rechneten Beträge anzugeben.

(3) Die Unterhaltsleistung ist
monatlich im Voraus zu zah-
len. Auszuzahlende Beträge
sind auf volle Euro aufzurun-
den. Beträge unter 5 Euro wer-
den nicht geleistet.

§ 10
Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 6 Abs. 1 oder 2

auf Verlangen eine Auskunft
nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht inner-
halb der von der zuständi-
gen Stelle gesetzten Frist
erteilt oder

2. entgegen § 6 Abs. 4 eine
Änderung in den dort
bezeichneten Verhältnissen
nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht unverzüglich
mitteilt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit
kann mit einer Geldbuße
geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im
Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des
Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten ist die durch Landes-
recht bestimmte Stelle.

§ 11
(Änderung des Sozialgesetz-
buches)

§ 12
(weggefallen)

§ 12a
(Gegenstandslose
Übergangsvorschrift)

§ 13
Inkrafttreten

Unterhaltsvorschussgesetz
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